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Im Zeitraum zwischen 2011 und 
2021 kamen auf 602.468 Auf-

träge nur 89 Aufträge an Start-
ups. In den ersten Jahren des be-
trachteten Zeitraums, von 2011 
bis 2017, stellten Aufträge an 
Start-ups die absolute Ausnah-
me dar. Die Anzahl an Vergaben 
mit Auftragserteilung an solche 
neu gegründeten Unternehmen 
schwankte zwischen null und drei. 
2018 stieg die Auftragszahl auf 
neun. Ab 2019 lagen die Zahlen 
dann im zweistelligen Bereich und 
stiegen in größeren Schritten an. 
(Eine genauere Analyse findet sich 

in der September-Ausgabe des Be-
hörden Spiegel, Seite 12) 

Weniger als zehn Prozent der Maß-
nahmen noch nicht umgesetzt
Seit dem Beschluss der Start-up-

Strategie im Sommer 2022 sind 
laut dem ersten Fortschrittsbe-

richt zur Umsetzung der Strate-
gie innerhalb eines Jahres mehr 
als 40 Prozent der Maßnahmen 
bereits vollständig umgesetzt wor-
den. 
Darüber hinaus habe die Bun-

desregierung bei der Hälfte der 
Maßnahmen konkrete, substan-

zielle Vorbereitungen zu ihrer 
Umsetzung unternommen. Nur 
in weniger als zehn Prozent aller 
Maßnahmen seien Projekte noch 
nicht gestartet. Es könnten aber 
bereits „konzeptionelle Vorarbei-
ten oder interne Überlegungen zur 
Umsetzung erfolgt“ sein. 

Keine offenen Maßnahmen bei  
der öffentlichen Vergabe
Im Handlungsfeld „Öffentliche 

Vergabe“ sieht die Bundesregie-
rung keine offenen Punkte bei der 
Umsetzung. 56 Prozent der Maß-
nahmen in diesem Handlungsfeld 
seien umgesetzt, abgeschlossen 
oder in fortlaufender Umsetzung. 
Bei den restlichen 44 Prozent der 
Maßnahmen seien konkrete und 
substanzielle Vorbereitungen zur 
Umsetzung unternommen worden. 
Unter diesen Maßnahmen, um 

Start-ups und die öffentliche Hand 
zusammenzubringen, fallen im 
Einzelnen z. B. die Transforma-
tion des Vergaberechts. (Hier soll 
demnächst ein Referentenentwurf 
vorliegen.) Das Transformations-
paket soll das Vergaberecht inno-
vativer ausrichten und Innovatio-
nen fördern. Es ist zudem geplant, 

die Belange junger Unternehmen 
im Vergaberecht besser zu be-
rücksichtigen. Zu den weiteren 
abgeschlossenen Maßnahmen 
zählt die speziell für innovative 
Beschaffungen geschaffene Platt-
form KOINNOvationsplatz. Diese 
Plattform dient als Bindeglied. 
Auch das Projekt „Procurement 
for Government“ soll beide Seiten 
zusammenführen. 

Gemischte Bilanz bei den 
 Adressaten 
Der Bundesverband Deutsche 

Startups e.V. zieht eine gemisch-
te Bilanz. „Die ersten Maßnah-
men wurden bereits umgesetzt 
und müssen jetzt in der Praxis 
Wirkung zeigen. Anderes lässt auf 
sich warten. Wir brauchen insge-
samt mehr Tempo im Sinne der In-
novations- und Zukunftsfähigkeit 
unseres Landes. Die Bundesregie-
rung muss Start-up-Themen mit 
mehr Priorität vorantreiben – die 
nächsten zwölf Monate sind zur 
Umsetzung der Start-Up-Strategie 
entscheidend“, mahnt Christian 
Miele, Vorstandsvorsitzender des 
Verbands. 
Doch in der Verbandszwischen-

bilanz nimmt das Handlungs-
feld „Öffentliche Vergabe“ wenig 
bis gar keinen Platz ein. So legt 
der Verband mehr Fokus auf das 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz 
oder die Stärkung der Finanzie-
rungsinstrumente, wie den Deep 
Tech and Climate Fonds (DTCF).

Nächstes Jahr „entscheidend“ 
Start-ups und die öffentliche Hand zusammenbringen  

(BS/bk) Wie eine Untersuchung der Universität der Bundeswehr München und des Staat-up e. V.  zeigte, werden zuneh-
mend Start-ups von öffentlichen Auftraggebern beauftragt. Doch der Anteil der Vergaben an Start-ups ist immer noch 
verschwindend gering. Ändern sollte das, die Start-up-Strategie der Bundesregierung, die jetzt ein Jahr in Kraft ist.

M issbrauchen Akteure neuer-
dings den freien Gebraucht-

markt mit Software? 

Andreas E. Thyen: Ja, bedauer-
licherweise nutzen einzelne Ak-
teure seit einiger Zeit verstärkt 
den freien Markt für unseriöse 
Machenschaften aus – und das 
vor allem im behördlichen Sektor. 
Zum einen sind dies die unzäh-
ligen sogenannten Key-Reseller, 
die im Internet mit hanebüchenen 
Preisen und falschen Informatio-
nen werben. 
Zum anderen gibt es eine Reihe 

von Händlern, die dieses „Klein-
Klein-Geschäftsmodell“ weitge-
hend hinter sich gelassen haben 
und im Grunde dasselbe falsche 
Spiel mit Behörden treiben, auch 
bei Ausschreibungen.

Welche Umstände nutzen Krimi-
nelle in diesem Markt aus?

Thyen: Es existieren die von 
der Rechtsprechung aufgestell-
ten zwingenden grundsätzlichen 
Erfordernisse für den Handel mit 
gebrauchten Software-Lizenzen. 
Im Rahmen dessen gibt es einen 
im Grundsatz freiheitlichen Markt 
und einen Gestaltungsspielraum 
für die Praxis. Bei immateriellen 
Rechtsgütern wie Software-Lizen-
zen sind deren Bestehen, Veräu-
ßerbarkeit und Berechtigung al-
lerdings schwerer zu erkennen als 
bei üblichen Gegenständen. 
Auch eine sog. Offenlegung der 

Rechtekette hilft nicht. Zwar könn-
te die jeweilige vermutliche Ein-
kaufsquelle sowie deren etwaige 
Vorgänger-Partei verifiziert wer-
den. Jedoch stünde auch dann 
nur fest, dass jeweils zwei Parteien 
eine entsprechende Vereinbarung 
geschlossen haben. Dass jede Par-
tei dieselben Lizenzen mehrfach 
„verkauft“, der Vertrag rückab-
gewickelt wurde oder Dokumente 
verändert wurden, ist nicht aus-
geschlossen. 
Somit helfen beliebig vervielfältig-

bare Dokumente in diesem Kon-
text nicht. Folglich gibt es keine 

einfache Lösung, Missbrauch zu 
verhindern. 

Welche Anzeichen für unseriöse 
Händler können Sie ausmachen?

Thyen: Neben einigen „ge-
schmückten Shops“ im Internet 
sind die unseriösen Anbieter z. 
B. auch kleine Systemhäuser für 
PC-Hardware. Sie werben weder 
mit gebrauchter Software noch 
haben sie ihren Geschäftszweck 
entsprechend formuliert. Wie die-
se Händler ohne echte Expertise 
im Enterprise-Umfeld an eine der-
artige Menge von Gebraucht-Soft-
ware gekommen sein sollen, wirft 
Bedenken auf. Entweder handeln 
diese Unternehmen bewusst „heiße 
Luft“ oder sie sind beim Ankauf 
ignorant und operieren damit grob 
fahrlässig. 
Nicht selten geht es um ausge-

schriebene Produkte der neuesten 
Generation und das gleichzeitig 
in hoher Stückzahl. Wenn dann 
auch noch allein der günstigste 
Preis ausschlaggebend ist – wie 
bei Ausschreibungen üblich – sinkt 
die Wahrscheinlichkeit, dass echte 
Ware angeboten wird, erneut. 

Warum? 

Thyen: Seit Anbeginn des Mark-
tes liegt im Ankauf die Kunst! 
Gerade kleine und unbekannte 
Anbieter dürften diese aktuellen 
Lizenzen kaum von den entspre-
chend großen Konzernen mit den 
regelmäßig umfangreichen Enter-
prise-Verträgen angeboten erhal-

ten oder hier finanziell mitbieten 
können. Der Ankaufsprozess bei 
Konzernen ist zudem sehr auf-
wendig und mit hohem persön-
lichem Engagement verbunden. 
Außerdem wird vom Verkäufer auf 
die Reputation der potenziell an-
kaufende Händler genau geachtet. 
Dieser wird zudem zur Vertrau-
lichkeit verpflichtet. 
Während es in der Privat-

wirtschaft ein unbekannter Ak-
teur als Händler im Volumenli-
zenzumfeld üblicherweise sehr 
schwer hat, weil in Gesprächen 
eine entsprechend vorhandene 
oder fehlende Expertise erkenn-
bar wird, stellt es sich im behörd-
lichen Sektor schwieriger dar. 
Dort verhindert das formalisierte 
Vergaberecht regelmäßig solche 
Möglichkeiten. 

Seit einiger Zeit gibt es in ver-
schiedenen europäischen Ländern 
Händler, die wissentlich oder blau-
äugig in einem dubiosen Netzwerk 
agieren. Wer hier involviert ist und 
wer welche Rolle spielt, ist noch 
nicht ganz klar. Es liegt nahe, dass 
hinter den Akteuren dieselben 
Strippenzieher stecken. Von den 
seriösen Händlern werden stets die 
gleichen Namen geraunt. 
Da werden aus alten Vorrats-

gesellschaften plötzlich „jahre-
lange Markt-Player“, die keiner 
kennt. Nicht selten finden sich oft 
wechselnde Geschäftsführungen, 
Tätigkeiten bei gleich mehreren 
Händlern sowie ähnliche Web-
auftritte. Hinzu kommen schlicht 
falsche oder irreführende Aussa-
gen wie das Anbieten einer EU-
Konformitätserklärung und vom 
Wettbewerb abgekupferte Infor-
mationen. Nicht zuletzt wurden 
Testkäufe durchgeführt, die tief 
blicken lassen. 

Was können Behörden dagegen 
unternehmen?

Thyen: Die Behörden haben die 
Chance, das Juwel „Gebraucht-
Software-Markt“ zu schützen und 
damit maßgeblich für europäische 
Grundfreiheiten einzustehen. Da-
für gilt es, offen zu sein für Ge-
spräche mit Experten des Marktes. 
Es fängt also damit an, sich noch 
intensiver dem Gebrauchtmarkt zu 
öffnen, haushalts- und vergabe-
rechtskonform zu beschaffen und 
nicht in die x-te Verlängerung ei-
nes Abos zu investieren. 

Bis heute ist es teilweise üblich, 
vergaberechtlich aber mindestens 
bedenklich, mit Herstellern über 
geplante Ausschreibungen zu 
sprechen und diese danach aus-
zurichten. 
Der Gebraucht-Software-Markt ist 

dagegen Ausdruck des vergaberecht-
lich gewünschten freien Wettbewerbs 
und grundsätzlich unabhängig vom 
unmittelbaren Einfluss des Herstel-
lers. Ein aktiver Austausch mit den 
seriösen Gebrauchthändlern könnte 
daher nicht nur deutlich mehr Spar-
potenziale bei den Behörden heben, 
sondern dabei auch die Vor- und 
Nachteile verschiedener Beschaf-
fungswege und -praktiken legaler 
Gebraucht-Software aufzeigen.
So sollten Behörden vor allem bei 

größeren Beschaffungen geforder-
te Mindest-Teilnahmebedingungen 
nicht nur verlangen, sondern auch 
überprüfen. Ich bin mir sicher, dass 
die wenigsten Betrüger z. B. in den 
Besitz eines Zertifikates zur Präqua-
lifizierung gelangen können. 
Im Hinblick auf Garantie- und 

Freistellungserklärungen, die dem 
Händler in Bezug auf die Einhaltung 
der Vorgaben der höchstrichterli-
chen Rechtsprechung mittlerweile 
obligatorisch abverlangt werden, 
kann seitens der Vergabestelle z. 
B. geprüft werden, wer beim Bie-
ter überhaupt zeichnungsberech-
tigt ist und ob neben einer allge-
meinen Haftpflicht auch etwa eine 
Vermögensschadenhaftpflichtversi-
cherung abgeschlossen wurde. Die 
Frage der Auskömmlichkeit sollte 
ebenso ernst genommen werden, 
wenn nur ein oder zwei Anbieter 
einen großen Abstand zum weiteren 
Angebotsfeld belassen.
Zugleich lassen sich zusätzliche 

freiwillige Nachweise erfragen, die 
neben dem Preis in eine Bewertungs-
matrix einfließen. Hierfür empfehlen 
wir in Übereinstimmung mit dem 
Agieren der großen Software-Her-
steller die vorgangsbezogene Bestä-
tigung eines Wirtschaftsprüfers. 
Dadurch kann das Treiben der Be-

trüger zumindest erschwert werden. 
Oft ist es die Summe der Indizien, 
die das Bild verdichtet.

Vorkehrungen gegen Kriminelle
Der Gebraucht-Software-Markt

(BS) Viele hunderte Millionen Euro im Jahr verdient ein einziger Software-Hersteller seit Jahrzehnten mit der Lieferung 
von Standard-Software-Lizenzen an deutsche Behörden. Der Markt für Microsoft-Lizenzen ist nicht zuletzt aufgrund von 
verschiedenen Herausforderungen wie Sorge um den Datenschutz, Wettbewerbsrecht, Digitale Souveränität und IT-Si-
cherheit Gegenstand einer stetigen Diskussion. Der diplomierte Volkswirt Andreas E. Thyen beriet bereits Ende der 90er-
Jahre als Managementberater die öffentliche Hand und gilt als Mitbegründer des Software-Gebraucht-Handels. Thyen 
ist mit fast 140 Veröffentlichungen ein Sprachrohr der Branche und Vordenker pragmatischer Lösungen für die sichere 
Umsetzung gesetzlicher Regelungen. Im Interview erklärt er, was Behörden tun können, um spezifische Vorkehrungen 
gegenüber kriminellen Strukturen im Gebrauchtmarkt zu treffen. 

Beschaffertage 2023  
25. und 26. Oktober 
Fulda oder virtuell 

 Eine Veranstaltung des                                       Fachliche Leitung

HYBRID-EVENT

Weitere Informationen sowie Online-Anmeldemöglichkeit unter:  
www.bos-beschaffertage.de

Andreas E. Thyen ist Präsident des Verwal-
tungsrates der LizenzDirekt AG.Foto: BS/privat
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